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2120-1-UG

Druckfehlerberichtigung

In § 3 Nr. 3 des Gesetzes zur Änderung des Ge-
sundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetzes (§ 3 
des Gesetzes vom 24. Juli 2013, GVBl S. 439) werden 
die Worte „§ 31“ durch die Worte „Art. 31“ ersetzt.

300-12-1-J

Druckfehlerberichtigung

In § 2 Abs. 16 des Gesetzes zur Bereinigung des 
Landesrechts vom 8. April 2013 (GVBl S.  174), mit 
dem Art.  3 Abs.  1 Buchst.  e des Gesetzes über die 
öffentliche Bestellung und allgemeine Beeidigung 
von Dolmetschern und Übersetzern – Dolmetscher-
gesetz – DolmG – (BayRS 300-12-1-J) eine neue Fas-
sung erhält, wird in Buchst. e nach dem Wort „ist“ ein 
Schlusspunkt eingefügt und der Schlusspunkt nach 
dem schließenden Anführungszeichen gestrichen.

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBl). 
Die amtlich verkündete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBl ist die Druckfassung.


	Seiten aus GVBl-2013-Nr-15.pdf
	Seiten aus GVBl-2013-Nr-15-2.pdf



